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5 GRUNDMUSTER MASSSTABLICHKEIT

5.1 GEBAEUDEDIMENSIONEN
5.1.1 Zweck, Grundlagen, Methode

Zweck: Bestimmung der in der
Lenzburger Altstadt und in deren
Nahbereich charakteristischen Ge-
bdudedimensionen, zur Feststel-
lung und Bewertung der Bereiche
einheitlichen Massstabs und als
Bewertungshilfe filir die Zul&ssig-
keit von Abweichungen.

Grundlagen: Nebst eigenen Aufnah-
men wurden Luftbilder, Kataster-
pldne und Hohenkotenpldne ver-
wendet (37).

Methode: Ausgehend von der Pro-
portionierung der urspriinglichen
Wohngebdude an der Rathausgasse
(Hauptgasse) wurden die ilbrigen
Gebiete zur Massstdblichkeit die-
ser Gasse in Beziehung gesetzt
und bewertet.

5.1.2 Bewertung

Je nach Funktion und Stellung ei-
nes Gebdudes ldsst sich eine Ab-
weichung gegeniiber dem stddtebau-
lichen Grundmuster begriinden, wo-
bei natiirlich neben der Massstdb-
lichkeit auch andere Kriterien
(z.B. Gestaltung, historischer
oder kunsthistorischer Wert, usw.)
fir die Beurteilung von Abwei-
chungen vom stddtebaulichen
Grundmuster berilicksichtigt wer-
den miissen. Oeffentliche Gebdude
(Rathaus, Schule, Kirche, usw.)
diirfen als markante Baukdrper in
Erscheinung treten, wdhrend sich
andere Gebidude als Elemente ei-
ner Baugruppe unterzuordnen ha-
ben. Die Abmessungen dieser Ele-
mente in der Rathausgasse sind:
ca. 6 m Gebdudebreite, ca. 12 m
Traufhthe und ca. 18 m Gebdude-
tiefe.
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5.1.3 Ergebnis

Innerhalb des Altstadtbereiches
treten in Erscheinung: Die Stadt-
kirche, das Rathaus und der alte
Gemeindesaal. Obwohl (visuell)

als grossmassstdblich in Erschei-
nung tretend, sind die Gebdude
Stadtwerke Lenzburg (siehe Abb.
72) und Kirchgasse/Poststrasse
(siehe Abb. 73) im Ueberlagerungs-
plan (siehe Abb. 75) infolge der

geringen Gebdudetiefe jedoch
nicht sehr auffallend.

Abb. 72, Stadtwerke Lenzburg

Abb.

73, Haus Kirchgasse/Post-
strasse

Insbesondere in den Zwischenbe-
reichen sind die kleinmassstdb-
lich abweichenden Gebdude anzu-
treffen (siehe Abb. 74).



Abb. 74, Kleinmassstdblich ab-
weichende Gebidudedimensionen in
Zwischenbereichen

Die Uneinheitlichkeit im Alt-
stadt-Nahbereich mit grossmass-—
stdblichen Elementen (Hypothekar-
bank, Berufsschule) einerseits
und nicht zusammenhédngenden
(kleinen) Einzelgebiduden anderer-
seits tritt markant in Erschei-
nung.
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Abb. 75, Ueberlagerung Gebdude-
hdhe, -breite, =tiefe

je dunkler desto grossmass-
stdblicher

je heller desto kleinmass-
stdblicher

5.2 GEBAEUDEHOEHEN UND STOCK-
WERKZAHL

5.2.1 Zweck, Grundlagen, Methode

Zweck: Die Festlegung der fiir
verschiedene Teilgebiete der
Lenzburger Altstadt charakteri-
stischen Gebdudehdhen und Stock-
werkzahlen soll die Erarbeitung
von Regeln zur Erhaltung oder
Wiederherstellung der vorhande-
nen Vielfalt unterschiedlicher
(aber aufeinander abgestimmter)
H6hen erlauben.

Grundlagen: Eigene Aufnahmen und
HOhenkotenplan (37), sowie Luft-
aufnahmen und Bauordnung (38).

Methode: Aus dem Hohenkotenplan
konnten die Gebdudehthen (Niveau
Mitte Haussockel - Traufhdhe) un-
gefdhr berechnet und anhand von
Fotos verifiziert werden. Aus
dieser statistischen Aufnahme
sind Gesetzmdssigkeiten, Mittel-
masse und Abweichungen feststell-
bar.

5.2.2 Randbedingungen

Gemdss Bauordnung (39) wird die
GebdudehOhe in Fassadenmitte vom
gestalteten Geldnde aus bis zum
Schnitt der Fassadenfldche mit
der Dachfldche gemessen. Als ge-
eignete StockwerkhShen OK Boden
bis OK Boden gilt fiir Wohnen
2.70 m, fir Bliros 2.70 m - 3.30
m und filir Ldden 2.70 m - 4.50 m.
Bei Annahme von maximal zwei La-
den- und Blirogeschossen und zu-
sdtzlichen Wohngeschossen erge-
ben sich fir 3-geschossige Bau-
ten eine maximale GebdudehOhe
von 10.50 m, bei 4 Geschossen
13.20 m und bei 5 Geschossen
16.90 m.

5.2.3 Bewertung

Es ist offensichtlich, dass in-
folge der weitgehend einheitlichen
Hbhe der einzelnen Stockwerke
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die Gebdudehdhen stark korrel-
lieren. Flr die Praxis scheint es
uns am sinnvollsten, primdr die
Stockwerkzahlen festzulegen. (Um
extreme LOsungen zu verhindern
kann zusdtzlich eine maximale Ge-
bdudehthe vorgeschrieben werden.)

Kulturelle, besonders sozio-dko-
nomische und bautechnische Hin-

tergriinde haben in verschiedenen
Epochen zu bestimmten Gebdudety-
pen und bestimmten Stockwerkzah-
len geflihrt. Die Aufstockungen

ganzer Hduserzeilen haben jeweils
radikale Verdnderungen (Gruppen-

wirkung, usw.) ergeben, durch
die historische Qualitidten verin-
dert wurden (siehe Abb. 76).

Zusdtzlich zuldssige Stockwerke
ergeben in Altstddten einen Hus-
serst grossen Nutzungsgewinn
(iber 20%) und stellen durch den
Okonomischen Vorteil einen gros-
sen Anreiz zur Verdnderung dar.
Dies darf aber nicht zur Zerstd-
rung oder Verschlechterung guter
Bausubstanz filhren, sondern soll
nur dort angewandt werden, wo so-
wohl eine klare Verbesserung der
Gesamtgestalt als auch der indi-
viduellen Bedirfnisse erzielt
werden kann.

Anzahl Vollgeschosse Total Abwei-
1l213lalslel7 LBauten chungen
Rathausgasse siid m 3 |15 m 19 21 &
Rathausgasse nord 2|17 19 10 %
Kirchgasse ost
(Marktgasse bis Gra-
benweg 21411 7 42 %
Kirchgasse west 110§ 1 12 16 %
Leuenblock 1161 8 25 %
Oberer Scheunenweg 416 1|1 12 50 %
Hendschiker Kirchweg —— 2| 4| 3 9 55 &
Poststrasse I | 1 _ 6 16 %
Aavorstadt west-nord 11913 13 30 %
(bis Hotel Haller)
Schiitzenmattstrasse 11713 11 36 %
(Villen beidseitig
inkl. Hotel Krone)
Abb. 76, Anzahl Vollgeschosse (1974) der Bauten innerhalb des stddte-

baulichen Grundmusters

B Grosse Einheitlichkeit
(0 - 25 % Abweichungen)
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(ohne Vorbauten)

und deren Einheitlichkeit

— Geringe Einheitlichkeit
(50 - 100 % Abweichungen)



5.2.4 Grundmuster Geb&udehOhen
und Stockwerkzahlen

In der Rathausgasse, in der Kirch-

gasse, im Leuenblock und in der
Aavorstadt wlirde eine Verdnde-
rung der Stockwerkzahl eine Zer-
stbrung der wertvollen Bausub-
stanz bedeuten, was kaum durch
eine bessere Neuldsung aufgewo-
gen wirde. Die Stockwerkzahl ist
deshalb in diesen Gebieten mit
wenigen Ausnahmen (siehe Grund-
muster Fassaden, Kap. 7) zu be-
lassen.

Die ein- bis zweigeschossigen
Scheunen und Oekonomiegebdude

am Hendschiker Kirchweg sind
schwach genutzt. Durch den bau-
fdlligen und verwahrlosten Zu-
stand drdngt sich eine Wiederher-
stellung auf. Fir die Altstadt,
die den heutigen und zukinftigen
Bedlirfnissen gerecht werden soll,
ist die urspriingliche Nutzung
(Scheunen) nicht sinnvoll und
eine Verdnderung soll deshalb
durch Nutzungsanreize gefdrdert
werden. Fir die definitive Fest-
legung der Geschosszahlen soll
der vorliegende Gestaltungsplan
(40) Uberprift und genehmigt wer-
den.

Die Gebdude am Oberen Scheunen-
weg wurden bereits im 18. und 19.
Jahrhundert von Scheunen und Qe-

konomiebauten in Wohnhaduser (teil-

welise auch in Kleinbetriebe und
Bliros) umgebaut und befinden sich
heute in den meisten Fdllen in
schlechtem Zustand. Da sie aus-
serdem keinen kunsthistorischen
Wert besitzen, scheint eine Ver-
dnderung durch entsprechende Nut-
zungsanreize sinnvoll und mog-
lich. Da dieser Bereich durch
Aufstockung (heute bereits bis

zu 5 Geschossen) zu stark in Ex-
scheinung treten wirde, sollen
die Nutzungsanreize durch Ver-
grbssern der Gebdudetiefe, je-
doch nur auf der Hofinnenseite,
angeboten werden (Erhaltung der
urspriinglichen Aussenseite der
Stadtmauer) .

Auch im Bereich Poststrasse ist
eine Verdnderung denkbar. Die
Gebdude sind zwar gut erhalten,
jedoch ohne kunsthistorischen
Wert. Eine Stockwerkerh&hung
kommt aber nicht in Frage, da
sonst eine unvertretbare Veren-—
gung der Wirkung des dahinterlie-
genden Hofraumes (Hinterer Kirch-
weg) resultieren wiirde.

Beli besonderen Einzelfdllen kann
eine Erhdhung der Stockwerkzahl
zugelassen werden, wenn dabei
folgende Bedingungen erfillt
sind:

l. Die in diesem Bereich vorherr-
schende Stockwerkzahl darf nicht
liberschritten werden;

2. Es hat eine nachweisbare Ver-
besserung der Gesamtsituation und
des Einzelobjektes zu erfolgen.

Die Regeln miissen in die Bauord-
nung aufgenommen werden. Ausnah-
megenehmigungen kann der Gemein-
derat nur auf Antrag der Alt-
stadtkommission und der Baukom-
mission erteilen.

5.3 GEBAEUDEBREITEN
5.3.1 Zweck, Grundlagen, Methode

Zweck: Zur Erhaltung und Wieder-
herstellung der Massstdblichkeit
von Bauten in der Altstadt und
zur Erzeugung von Varietdt sind
die charakteristischen Gebdude-
breiten festzulegen und entspre-
chende Regeln auszuarbeiten.

Grundlagen: Herleitung aus dem
historischen Grundmuster (Kap. 3),
Katasterplan, Aufnahme der Brand-
mauern (41) und eigene Erhebungen.

Methode: Aus Pldnen oder an Ort
und Stelle sind die Gebdudebrei-
ten (Brandabschnitte) ausgemes-
sen worden. Durch historische
Bezugsherstellung und eigene
Kellerbegehungen wurde zudem ver=-
sucht, die Entwicklung der Gebdu-
debreiten liber verschiedene Epo-
chen zu ermitteln.
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5.3.2 Charakteristiken

In der Rathausgasse (beidseitig),
dem Leuenblock, der Kirchgasse
(beidseitig) und der Aavorstadt
(West- und Nordseite) sind mit
wenigen Ausnahmen die urspriing-
lichen Brandabschnitte vorzufin-
den, die meist einen Abstand von
ca. 6 m aufweisen und mit den
Grundstiickgrenzen identisch sind.
In acht Fdllen wurden nebeneinan-
derliegende Gebdudeabschnitte
dusserlich zusammengefasst, so-
dass Gebdudebreiten bis zu 16 m
entstanden.

Auf der Aussenseite der Stadt
bildete die Ringmauer urspriung-
lich einen einheitlichen Ab-
schluss mit fldchigem Charakter
und nur wenigen Oeffnungen (sie-
he Abb. 82). Auf der Innenseite
siedelten sich Einzelbauten an,
die zumindest gegen innen und im
Dach klar ablesbar waren. Die Er-
haltung des fldchigen, verbinden-
den Mauercharakters und die Ab-
lesbarkeit der Gebidude bilden
einen Konflikt, der in letzter
Zeit immer mehr zugunsten des
letzteren entschieden wurde (sie-
he Abb. 77).

Abb., 77, Reststiick der Stadtmauer

In den Bereichen Hendschiker-
Kirchweg, Oberer Scheunenweg und
Poststrasse sind Gesetzmdssigkei-
ten der urspringlichen Gebdude-
breite nur vereinzelt feststell-

bar, da diese Gebdudezeilen grdss-

tenteils aus Scheunen und QOekono-
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miegebduden verschiedener Grdsse
bestanden. Auch die heutigen
Wohnbauten am Oberen Scheunenweg
und an der Poststrasse lassen
keine Gesetzmdssigkeiten der Ge-
bdudebreiten erkennen.

5.3.3 Bewertung

Die Gebdudebreiten von ca. 6 m
sind einschrédnkend fir die mei-
sten der heutigen Nutzungen, ins-
besondere fiir mittlere und gros-
sere Ldden, Restaurants und Bl-
ros. Es wdre deshalb oft eine
grossere Gebdudebreite erwlinscht,
was durch Zusammenfassung mehre=-
rer Gebdudeabschnitte oder Neu-
festlegung der Gebdudebreiten
moglich wdre. Eine Zusammenfas-
sung von Gebduden in ihrer &dus-
seren Erscheinung (z.B. einheit-
liche Farbgebung, Dachangleichun-
gen, Weglassen der Trennlinie,
durchgehende (z.B. Reklame-) Ele-
mente, usw., ergibt eine radikale
Verdnderung des Massstabes und
der Bedeutung des einzelnen Hau-
ses im Zusammenhang mit der ge-
samten Gebdudegruppe. In all den
beobachteten Fdllen erfiillten
diese Zusammenfassungen nur Ein-
zelinteressen (bessere Nutzung,
Dominanz) . Flir das Stadtbild er-
gaben sie jedoch &dusserst stdren-
de Abweichungen, die wenn még-
lich zu beseitigen sind (siehe
Abb. 78).

e

Abb. 78, Beispiel einer Zusammen-—
legung mehrerer urspriinglich vor-
handener Gebdudeabschnitte



Eine Zusammenfassung von mehre-
ren Gebduden im Innern mit dem
Ziel einer besseren Nutzung soll-
te aber mbglich sein.

5.3.4 Grundmuster Gebdudebreiten

Das Einzelgebdude muss sowohl in
der Fassade wie auch im Dach ab-
lesbar sein. In den Bereichen
Hendschiker Kirchweg und Oberer
Scheunenweg kdnnen neue Gebdude-
breiten definiert werden. Dabei
ist auf das Zusammenwirken mit
den historisch wertvollen Bauten
und auf gute Nutzungsméglichkei-
ten Riucksicht zu nehmen. Die Ge-
bdudebreite wird deshalb auf
12.00 m festgelegt (entsprechend
dem doppelten Mass der librigen
Bereiche) , mit einer maximalen
Abweichung von + 2.00 m. Dieses
Mass hat auch an der Poststrasse
Giltigkeit. In den Bereichen Rat-

hausgasse (beidseitig), Leuen-
block, Kirchgasse (beidseitig)
und Aavorstadt (West- und Nord-
seite) muss die Gebdudebreite

den urspriinglichen Brandmauern
entsprechen, In Fdllen, wo die
Brandmauern nicht feststellbar
sind, betrdgt die Gebdudebreite
6.00 m + 1.00 m (siehe Abb. 79).
Im Bereich der ehemaligen Aussen-
mauer (Leuenblock, Oberer Scheu-
nenweg, Poststrasse, Hendschiker
Kirchweg) gelten im Rahmen von
Gestaltungspldnen Sonderregelun-
gen., (Der bestehende Gestaltungs-
plan Hendschiker Kirchweg/Markt-
gasse (40) ist bezliglich der In-
terpretation "Ablesbarkeit" zu
erweitern bzw. zu ergdnzen.)

Die Redgeln sind in die Bauord-
nung aufzunehmen.

(

\

_/

Abb. 79, Anzustrebendes Grundmuster Gebdudebreiten

LU Bestehende Gebdudeabschnitte

Fehlende Gebdudeabschnitte
nach Grundmuster
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5.4 GEBAEUDETIEFEN
5.4.1 Zweck, Grundlagen, Methode

Zweck: Analog den vorhergehenden
Abschnitten sollen auch filir die
Gebdudetiefe die Charakteristi-
ken festgestellt, die Abweichun-
gen aufgezeigt und entsprechende
Regeln zur Bewahrung oder Wieder-
herstellung des Grundmusters er-
arbeitet werden.

Grundlagen: Herleitungen aus demn
stddtebaulichen Grundmuster (sie-
he Kap. 3), Katasterplan und ei-
gene Erhebungen.

Methode: Aus Pldnen oder bei den
Begehungen sind die Masse der Ge-
bdudetiefen aufgenommen worden.

5.4.2 Charakteristiken

Bei den meisten Gebduden der Alt-
stadt ist die Tiefe praktisch
identisch mit der Grundstilicks-
grenze (siehe Abb. 80). In der
Regel ist der Riickfassade eine
(Holz-) Laube vorgelagert gewe-
sen, die im Laufe der Zeit z.T.
dem Gebdude dazugeschlagen wurde
und eine andere Funktion erhielt.
Ausser beim alten Amtshaus sind
keine Rilickspriinge festgestellt
worden. Die heutigen Beispiele
(Kirchgasse, Stadtwerke) sind
neu dazugekommen. Ebenfalls erst
in jlngerer Zeit sind die rlick-
wdrtigen Annexbauten (Leuenblock,
Hinterer Kirchweg, Oberer Scheu-
nenweg) hauptsdchlich im Erdge-
schoss dazugekommen.

In der Aavorstadt ist keine ein-
heitliche Gebdudetiefe (mehr)
festzustellen. Einzelne Gebdude
sind wesentlich erweitert und
angebaut worden (siehe Abb. 81).
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Abb. 80, Einheitliche Geb&dude-
tiefe Rathausgasse/Hendschiker
Kirchweg

Abb. 81, Beispiel unregelmdssiger
Gebdudetiefe in der Aavorstadt

5.4.3 Bewertung

Die durchschnittliche Geb&dudetie-
fe von ca. 18.00 m im Bereich
Rathausgasse, Leuenblock und
Kirchgasse ist besonders auch



durch die geringe Gebdudebreite
fiir ausreichende Belichtung, Be-
liftung und spezifische Nutzun-
gen problematisch. Die Gebdude
entlang der friiheren Stadtmauer
weisen eine durchschnittliche Ge-
bdudetiefe von ca. 13.00 m auf
und eignen sich durch die grdsse=-
re Gebdudebreite fir die vielf&al-
tigsten Nutzungen.

5.4.4 Grundmuster Gebdudetiefen

Die Gebdudetiefe im Bereich Rat-
hausgasse, Leuenblock und Kirch-
gasse ist beizubehalten. Abwei-
chungen aus dem Grundmuster k&n-
nen nicht toleriert werden. Die
dussere Front der urspriinglichen
Ringmauer (Brdttligdu, Marktgas-
se, Poststrasse, Grabenweg) gilt
als feste Baulinie. Dariber hin-
ausstehende BaukOrper sind zu
entfernen (Ausnahme evtl. alter
Gemeindesaal) (siehe Abb. 82).
Die innere Flucht Oberer Scheu-
nenweg und Hendschiker Kirchweg
kann flir Nutzungsanreize als
flexible Baulinie festgelegt wer-
den. Die genauen Masse sind als
besonderer Aspekt in den Gestal-
tungspldnen zu diesen Teilberei-
chen zu beriicksichtigen und zu
bestimmen. Entsprechende Regeln
sind in die Bauordnung aufzuneh-
men.

Abb, 82, Urspringliche &stliche
Ringmauer (Brdttligdu); heutige
Annexpbauten

5.5 QUELLENVERZEICHNIS

(37) Mattias, "Vermessung Dach-
landschaft", Lenzburg, ca. 1971
(Plan)

(38) "Bauordnung der Stadt Lenz-
burg" vom 8. Juni 1959, Lenzburg
1961 (48 s.)

(39) wie (38), Art. 45 s.
85 S. 26

17, Art.

(40) Hichler, Bohn, Tschiri,
"Marktgasse Lenzburg, Gestal-
tungsplan - Richtplan", Aarau,
Oktober 1974 (Bericht und 6 Pl&-
ne)

(41) Gemeinde Lenzburg, "Brand-
mauern Altstadt", Lenzburg, ohne
Datum (1 Plan)

Weitere Quelle:

(42) Frid Blihler, Manfred Kolb,
Rainer Wiesmaier, Stadtkern Rott-
weil, Kapitel:"Bebauung", Min-
chen 1973 (S. 55 - 56)

75



	Grundmuster Massstäblichkeit

